
Unternehmen Busfahrer Omnibus Prävention

Die vier Säulen der Bussicherheit

Berufszugangs-
verordnung

Konzession zur 
Personenbe-
förderung

Wiedererteilung 
spätestens alle 5 
Jahre nach Prüfung 
der finanziellen 
und  subjektiven 
Zulassungvoraus-
setzungen

Arbeitsschutzvor
schriften – jährliche 
sicherheitstech-
nische Betreuung 

vorgeschrieben
Unfallverhütungs-
vorschriften

Kollektivvertrag

regelmäßige Kon-
trolle durch Behör-
den (Genehmi-
gungsbehörde, 
Arbeitsinspektorat)

Regelungen aus
aus der Betriebs-
ordnung für den 
nichtlinienmäßigen
Personenverkehr

spezieller Bus-
führerschein

Führerscheinver-
längerung alle 5  
Jahre nur nach
Vorlage eines ärzt-
lichen Gutachtens 

ab dem 60. Lebens-
jahr Führerschein-
verlängerung alle
2 Jahre nur mit 
ärztlichem Gut-
achten

jährliche arbeitsme-
dizinsche Betreu- 
ung vorgeschrieben 

strenge Lenk- und 
Ruhezeitenregel-
ungen

besondere Sorg-
faltspflichten im
Fahrdienst nach
der Betriebs-
ordnung

Digitales Kontroll-
gerät

jährliche Hauptun-
tersuchung
  
halbjährliche Si-
cherheitsprüfung 

drei unabhängig 
voneinander wir-
kende Bremssys-
teme

ABS ist Pflicht 

Antischlupfregel-
ung/Retarder gehö-
ren zur Standard-
ausstattung

Tempobegrenzer 
auf maximal 
100 km/h

Gurtausrüstungs-
pflicht für seit 1999 
neu in den 
Verkehr kommende 
Reisebusse

regelmäßige
Fahrerschulungen
und Sicherheits-
trainings 

professionelles Kri-
senmanagement

regelmäßige Semi-
nare über Lenk- 

regelmäßige Be-
triebsprüfungen 
durch Behörden

Fahreranweisung
für das Fahr-
personal

regelmäßige
Unternehmens-
schulungen

und Ruhezeit-
vorschriften


